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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Elektrostaubsauger 
mit  einem  Filterbeutelzwischenträger  zwischen  einer 
oberhalb  eines  Motorgebläses  angeordneten  Filter- 
kassette  und  dem  Motorgehäuse,  wobei  der  durch 
ein  Scharnier  abschwenkbare  Filterbeutelzwischen- 
träger  Führungsnocken  aufweist,  welche  in  Greifni- 
schen  einer  Bodenplatte  eines  Filterbeutels  eintau- 

chen,  wobei  das  Gerät  nur  mit  gerätespezifischen 
Filterbeuteln  betrieben  werden  kann,  so  daß  an  dem 
Träger  papierbeutelseitig  durch  die  Greifnischen  der 
Bodenplatte  tauchende  Sicherungsnocken,  die  beim 
Schließen  des  Trägers  der  Wandung  der  Filterkas- 
sette  folgend  und  an  in  dieser  vorgesehenen  Fangra- 
sten  vorbeigleitend  angeordnet  sind. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Filterbeu- 
telzwischenträger  zwischen  einer  oberhalb  eines 
Motorgebläses  angeordneten  Filterkassette  und 
dem  Motorgehäuse. 
Der  durch  ein  Scharnier  abschwenkbare  Filterbeu- 
telzwischenträger  weist  Führungsnocken  auf,  wel- 
che  in  Greifnischen  einer  Bodenplatte  eines  Filter- 
beutels  eintauchen. 

Bisher  werden,  wie  aus  dem  Patent  DE  19  337 
bekannt,  beim  Schließen  des  Filterbeutelzwischen- 
trägers  zwei  Fuhrungsnocken  in  die  Greifnischen 
der  Bodenplatte  eines  Filterbeutels  eingepaßt.  So 
ist  gewährleistet,  daß  der  am  Zwischendeckel  an- 
gebrachte  Stutzen  zentriert  in  den  Filterbeutel  ein- 
taucht.  Die  Führungsnocken  allein  können  aber 
nicht  verhindern,  daß  Filterbeutel,  die  nicht  geräte- 
spezifisch  ausgelegt  sind  -  die  also  keine  Greifni- 
schen  aufweisen,  durch  die  die  Führungsnocken 
gleiten  können  -  verwendet  werden. 
Der  Widerstand,  der  den  Führungsnocken  durch 
eine  Bodenplatte  mit  fehlenden  Greifnischen  entge- 
gengebracht  wird,  kann  durch  starken  Druck  beim 
Schließen  der  Filterkassette  überwunden  werden. 
Auf  diese  Weise  kann  der  Staubsauger  mit  Filtertü- 
ten  betrieben  werden,  die  falsch  angebracht  sind, 
weil  sie  nicht  gerätespezifisch  ausgelegt  sind. 

Das  hat  zur  Folge,  daß  die  Filterbeutel  nicht 
ordnungsgemäß  befüllt  werden,  was  bedeutet,  daß 
über  einen  längeren  Zeitraum  hinweg  mehr  Filter- 
beutel  benötigt  werden,  als  bei  einer  optimalen 
Befüllung  der  gerätespezifischen  Beutel  der  Fall 
wäre. 
Es  kommt  dadurch  zu  einer  höheren  Umweltbela- 
stung  und  zu  einer  höheren  Kostenbelastung  für 
den  Verbraucher. 
Hinzu  kommt,  daß  im  Falle  einer  schlecht  sitzen- 
den  Filtertüte  Staub  in  die  Umgebung  gelangen 
kann,  was  Spezialfilter  zur  Filterung  von  Feinstaub 
außer  Kraft  setzt  und  für  den  Benutzer,  insbeson- 
dere  für  Hausstauballergiker  negative  gesundheitli- 
che  Folgen  haben  kann. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  sicherzustellen, 
daß  der  Staubsauger  nicht  mit  Filterbeuteln  betrie- 
ben  werden  kann,  die  die  oben  genannten  Nachtei- 
le  verursachen  können. 

Gelöst  ist  diese  Aufgabe  durch  die  in  Anspruch 
1  dargelegte  Erfindung. 
Die  Unteransprüche  2  bis  4  stellen  vorteilhafte  Aus- 
gestaltungen  der  Erfindung  dar. 

Die  Vorteile  der  erfinderischen  Lösung  liegen 
insbesondere  darin,  daß  es  nicht  möglich  ist,  den 
Elektrostaubsauger  mit  einem  geräteunspezifischen 
Filterbeutel  zu  betreiben,  weil  in  diesem  Falle  die 
Filterkassette  nicht  mit  dem  Motorgehäuse  verrie- 
gelbar  ist. 
Infolge  dessen  kann  es  nicht  vorkommen,  daß  Fil- 
terbeutel  umvorteilhaft  befüllt  werden  bzw.  daß  aus 
dem  Gerät  austretender  Staub  die  Gesundheit  des 

Benutzers  gefährdet. 
Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  nachstehend 

anhand  eines  zeichnerisch  veranschaulichten  Aus- 
führungsbeispiels  näher  erläutert. 

5  Es  zeigt: 
Fig.  1:  Eine  Ansicht  auf  die  Bodenplatte  ei- 

nes  gerätespezifischen  Filterbeutels, 
Fig.  2:  eine  Ansicht  auf  die  Bodenplatte  ei- 

nes  nicht  gerätespezifisch  ausgeleg- 
io  ten  Filterbeutels, 

Fig.  3:  eine  Vorderansicht  im  Schnitt  des 
Fiterbeutelschleppdeckels  mit  einge- 
legtem  gerätespezifischem  Filterbeu- 
tel,  und 

75  Fig.  4:  eine  der  Figur  3  entsprechende  Teil- 
darstellung  entsprechend  Schnittlinie 
l-l  mit  eingelegtem  nicht  gerätespezi- 
fischen  Filterbeutel. 

Bei  geschlossenem  Filterbeutelzwischenträger 
20  (5)  auf  der  Filterkassette  (4)  tauchen  die  Führungs- 

nocken  (6)  und  die  Sicherungsnocken  (7)  durch  die 
Greifnischen  (2)  der  Bodenplatte  (1)  des  gerätespe- 
zifischen  Filterbeutels  (3). 
Die  Fangrasten  (8)  in  der  Filterkassette  (4)  bleiben 

25  leer. 
Wird  aber  ein  Filterbeutel  (3)  mit  einer  Boden- 

platte  (9)  mit  durchgeführter  Wandung  (10)  einge- 
legt,  werden  die  Sicherungsnocken  (11)  durch  die- 
se  Wandung  (10)  elastisch  in  Richtung  Filterkasset- 

30  tenwandung  (13)  gedrückt  und  die  Sicherungsnok- 
ken  (11)  gleiten  in  die  Fangrasten  (8).  Dadurch 
kann  der  Filterbeutelzwischenträger  (5)  nur  bis  zu 
einem  Abstand  (12)  auf  die  Filterkassette  (4)  ge- 
schwenkt  werden. 

35  Die  Filterkassette  (4)  kann  nicht  mit  dem  Mo- 
torgehäuse  verriegelt  werden  und  der  Staubsauger 
nicht  betrieben  werden.  Diese  Wirkung  ist  nicht 
bildlich  dargestellt. 

40  Patentansprüche 

1.  Elektrostaubsauger  mit  einem  Filterbeutelzwi- 
schenträger  zwischen  einer  oberhalb  eines 
Motorgebläses  angeordneten  Filterkassette 

45  und  dem  Motorgehäuse,  wobei  der  durch  ein 
Scharnier  abschwenkbare  Filterbeutelzwischen- 
träger  Führungsnocken  aufweist,  welche  in 
Greifnischen  einer  Bodenplatte  eines  Filterbeu- 
tels  eintauchen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

50  an  dem  Träger  (5)  papierbeutelseitig  durch  die 
Greifnischen  (2)  der  Bodenplatte  (1)  tauchende 
Sicherungsnocken  (7),  die  beim  Schließen  des 
Trägers  (5)  der  Wandung  (13)  der  Filterkasset- 
te  (4)  folgend  und  an  in  dieser  vorgesehenen 

55  Fangrasten  (8)  vorbeigleitend,  angeordnet  sind. 

2.  Filterbeutelzwischenträger  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicherungs- 

2 
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nocken  (7)  mittels  der  Wandung  (10)  der  Bo- 
denplatte  (9)  in  Richtung  der  Filterkassetten- 
wandung  (13)  bewegt  werden  und  mit  den 
Fangrasten  (8)  in  Eingriff  gelangend  ausgebil- 
det  sind.  5 

3.  Filterbeutelzwischenträger  nach  Anspruch  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Siche- 
rungsnocken  (7)  aus  einem  elastischen  Materi- 
al  bestehen.  10 

4.  Filterbeutelzwischenträger  nach  Anspruch  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Fangra- 
sten  (8)  formschlüssig  mit  der  Wandung  (13) 
der  Filterkassette  (4)  verbunden  sind.  75 
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